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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halte-
klemme zur Anordnung eines Dachzubehör- 
und/oder Anbauteils wie insbesondere eines Solar-
panels o. dgl. auf einem Dach mit lamellenartiger 
Struktur. Die Halteklemme besteht aus einem ersten 
und aus einem zweiten Teil. Bei Verbindung der bei-
den Teile ist eine Aufnahmeöffnung für eine Lamelle 
ausgebildet.

[0002] Als Solarpanel wird im vorliegenden Zusam-
menhang ein Kollektorelement bezeichnet, das in der 
Lage ist, mittels mehrerer Solarzellen Licht in elektri-
sche Energie umzuwandeln. Zur verbesserten Ener-
giegewinnung werden einzelne Solarpanel häufig in 
Gruppen, beispielsweise auf Dächern, angeordnet. 
Aufgrund der Dachneigung sind zur Montage Befes-
tigungssysteme nötig, um eine Verbindung zwischen 
Dach und dem jeweiligen Panel herstellen zu können 
und somit eine Fixierung des Panels am Dach sicher-
zustellen. In der Praxis erfolgt dies häufig via Anord-
nung des Panels an Längs- und Querstreben. Zur Fi-
xierung der Längs- und Querstreben am Dach müs-
sen Bohrungen in die Dachstruktur eingebracht wer-
den, womit oftmals eine Beschädigung des Daches 
und/oder eine Beeinträchtigung der Dichtheit einher-
geht. Weiter ist mit dem Bohren ein erhebliches Risi-
ko für den Monteur verbunden, da nicht selten unter 
der Dachstruktur elektrische Leitungen verlegt sind, 
die beim Bohren beschädigt werden können.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind Dachsyste-
me bekannt, die über Profilbahnen verfügen, welche 
durch Lamellen oder Rippen voneinander abgetrennt 
sind. Die Dachsysteme können beispielsweise durch 
Bleche gebildet sein und über das gesamte Dach 
oder Teile davon verlegt werden, ohne dass hierzu 
am Dach gebohrt werden muss. Aufgrund der Struk-
tur der Dachsysteme bzw. der Bleche ist es möglich, 
die Solarpanel über Klemmmittel an den Lamellen 
des Dachsystems zu befestigen. Ein solches Klemm-
mittel ist beispielsweise aus der JP 2001140416 A
bekannt. Dieses bekannte Klemmmittel verfügt über 
zwei Klammern und ein Verbindungselement, an 
dem das Solarpanel angeordnet werden kann. Auf-
grund der dreiteiligen Ausbildung bzw. der hohen An-
zahl an Komponenten ist ein hoher Aufwand hinsicht-
lich der Fertigung für das Klemmmittel gegeben. 
Auch der Montagevorgang erfordert aufgrund der 
dreiteiligen Ausgestaltung einen größeren zeitlichen 
Aufwand, den man in der Praxis nach Möglichkeit 
gerne reduzieren möchte.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist, eine Klemme zur 
Verbindung eines Solarpanels zu einer lamellenarti-
gen Dachstruktur zu Verfügung zu stellen, die kosten-
günstig gefertigt werden kann. Weiter soll durch die 
Klemme auf einfache und unkomplizierte Weise eine 
Anordnung des Solarpanels an der lamellenartigen 

Dachstruktur ermöglicht werden.

[0005] Die obige Aufgabe wird durch eine Halte-
klemme gelöst, welche die Merkmale des unabhängi-
gen Anspruchs umfasst. Diese Halteklemme besteht 
aus einem ersten und aus einem zweiten Teil, ist also 
im Wesentlichen zweiteilig ausgebildet. Der erste und 
der zweite Teil sind hinsichtlich ihrer geometrischen 
Formen derart beschaffen, dass bei Verbindung der 
beiden Teile miteinander eine Aufnahmeöffnung für 
eine Lamelle der Dachstruktur ausgebildet ist. Die 
Aufnahmeöffnung kann, je nach gewählter Ausfüh-
rungsform, unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei-
spielsweise kann die Aufnahmeöffnung eckige 
und/oder runde Formgebung umfassen. Hiervon ab-
gesehen kann der Fachmann aus einer Vielzahl wei-
terer geometrischer Formgebung zur Ausgestaltung 
der Aufnahmeöffnung wählen, solange sichergestellt 
ist, dass die Aufnahmeöffnung adaptiv zur Form der 
jeweiligen Lamelle ist.

[0006] Weiter verfügt der erste Teil der Halteklemme 
gegenüber dem zweiten Teil der Klemme über einen 
zusätzlichen Abschnitt, an dem eine oder mehrere 
Verbindungsstellen zur Anbringung eines Solarpa-
nels vorhanden sind. Die Verbindungsstellen können 
beispielsweise mit Durchbrüchen ausgebildet sein, 
über die, beispielsweise unter Zuhilfenahme von 
Schraubverbindungen, das Solarpanel am zusätzli-
chen Abschnitt angeordnet werden kann. Ferner kön-
nen am Solarpanel Gewinde vorhanden sein. Die 
Schraubverbindungen können dann durch die Durch-
brüche verlaufen und in das jeweilige Gewinde des 
Solarpanels greifen. Weiter können die Verbindungs-
stellen beispielsweise über Schraub- und/oder Rast- 
und/oder Klemmverbindungen verfügen.

[0007] Außerdem kann der erste Teil der Klemme 
mit ihrem zusätzlichen Abschnitt eine L-Form ausbil-
den. Der zweite Teil kann hinsichtlich seiner geomet-
rischen Gestalt einem linearen Verlaufen folgen und 
bei Verbindung an einer Seite der L-Form des ersten 
Teils anliegen.

[0008] Zudem kann die Verbindung des ersten Teils 
mit dem zweiten Teil über mindestens eine gewinde-
formende bzw. gewindefurchende Schraube erfol-
gen. Gewindeformende Schrauben haben den Vor-
teil, dass das Muttergewinde von der Schraube selbst 
geformt wird und somit ein zusätzlicher Arbeitsschritt 
zur Formung des Gewindes bei der Fertigung unter-
bleiben kann. Weiter werden bei dieser Ausführungs-
form Relativbewegungen zwischen Schraube und 
Muttergewinde unterbunden, so dass zusätzliche 
Schraubensicherungen unnötig werden. Dies bringt 
wiederum eine zusätzliche Reduzierung des Monta-
geaufwandes mit sich. Die Gewindeformende 
Schraube kann beispielsweise durch eine gewinde-
furchende Schraube, eine gewindeschneidende 
Schraube oder eine gewindebohrende Schraube 
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ausgebildet sein.

[0009] Auch können in einer Ausführungsform einer 
der beiden Teile eine Erhöhung und der andere Teil 
eine Vertiefung zur Aufnahme der Erhöhung aufwei-
sen. Die Erhöhung und die Vertiefung können sich in 
Längsrichtung und parallel zur Lamelle erstrecken. 
Die Erhöhung und die Vertiefung können derart aus-
gestaltet sein, dass, nach der Fixierung der Klemme 
an der Lamelle, die Erhöhung formschlüssig in der 
Vertiefung angeordnet ist. Hierdurch kann eine Posi-
tionierung des ersten Teils am zweiten Teil vor Ver-
bindung des ersten Teils mit dem zweiten Teil vorge-
nommen werden. Weiter wird hierdurch die Verbin-
dung des ersten Teils mit dem zweiten Teil bei Torsi-
onsbeanspruchung der Klemme erhöht.

[0010] Ferner kann das der Lamelle zugewandte 
freie Ende des ersten und/oder des zweiten Teils 
durch Köpfe mit Strukturierung ausgebildet sein. In 
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
umfassen der erste und der zweite Teil jeweils einen 
Kopf. Die Köpfe können einander zugewandt am ers-
ten und am zweiten Teil angeordnet sein. Die Struk-
turierung kann beispielsweise durch Rippen oder rip-
penartige Formen ausgebildet sein.

[0011] Beispielsweise können der erste und/oder 
der zweite Teil aus Aluminium im Strangpressverfah-
ren gefertigt sein. Zudem kommen weitere Materia-
lien, wie beispielsweise Kunststoff, zur Ausgestaltung 
des ersten und/oder des zweiten Teils in Betracht. 
Wird die Klemme im Spritzgussverfahren gefertigt, so 
kann der Kunststoff zudem mit Additiven versehen 
sein. Auch besteht im Rahmen der vorliegenden Er-
findung die Möglichkeit, zur Erhöhung der Festigkeit 
des Kunststoffs, die Klemme mit Faserverstärkungen 
zu versehen.

[0012] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele 
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Weitere Merkmale, Ziele 
und Vorteile der vorliegenden Erfindung gehen aus 
der nun folgenden detaillierten Beschreibung einer 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung hervor, 
die als nicht einschränkendes Beispiel dient und auf 
die beigefügten Zeichnungen Bezug nimmt.

[0013] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Ausführungsform eines ersten Teils einer Klemme 
der beanspruchten Art.

[0014] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Ausführungsform eines zweiten Teils einer Klemme 
der beanspruchten Art.

[0015] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Klemme der beanspruchten Art, bei der der erste Teil 
am zweiten Teil angeordnet ist.

[0016] Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Klemme der beanspruchten Art, bei der der erste Teil 
mit dem zweiten Teil verbunden ist.

[0017] Fig. 5 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf eine Ausführungsform einer Klemme der bean-
spruchten Art.

[0018] Fig. 6 zeigt den Kopf einer Klemme der be-
anspruchten Art, wie er bei einer Ausführungsform 
vorliegen kann.

[0019] Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform eines 
Dachs mit lamellenartiger Struktur.

[0020] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente 
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die 
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich 
sind. Die dargestellten Ausführungsformen stellen le-
diglich Beispiele da, wie die erfindungsgemäße Vor-
richtung oder das erfindungsgemäße Verfahren aus-
gestaltet sein können und stellen keine abschließen-
de Begrenzung dar.

[0021] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Ausführungsform eines ersten Teils 1 einer Klemme 
2 der beanspruchten Art. Der erste Teil 1 weist einen 
zusätzlichen Abschnitt 5 auf. Der erste Teil 1 und der 
zusätzliche Abschnitt 5 bilden eine L-Form aus. Wei-
ter beinhaltet der erste Teil 1 eine Vertiefung 3. Das 
der Lamelle zugewandten freie Ende des ersten Teils 
1 ist durch einen Kopf 7 ausgebildet.

[0022] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Ausführungsform eines zweiten Teils 13 einer Klem-
me 2 der beanspruchten Art. Das der Lamelle zuge-
wandten freie Ende des zweiten Teils 13 ist durch ei-
nen Kopf 9 ausgebildet. Ferner umfasst der zweite 
Teil 13 eine Erhöhung 11.

[0023] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Klemme 2 der beanspruchten Art, bei der der erste 
Teil 1 am zweiten Teil 13 angeordnet ist. Wie im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel dargestellt, greift die Er-
höhung 11 des zweiten Teils 13 formschlüssig in die 
Vertiefung 3 des ersten Teils 1. Der Kopf 7 des ersten 
Teils 1 und der Kopf 9 des zweiten Teils 13 sind ein-
ander zugewandt angeordnet. Der erste Teil 1 und 
der zweite Teil 13 sind hinsichtlich ihrer geometri-
schen Form derart ausgebildet, dass eine Aufnahme-
öffnung 15 für eine Lamelle 23 der Dachstruktur aus-
gebildet ist.

[0024] Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht einer 
Klemme 2 der beanspruchten Art, bei der der erste 
Teil 1 mit dem zweiten Teil 13 verbunden ist. Die Ver-
bindung erfolgt mittels einer gewindeformenden 
Schraube 17. Zwar ist im gezeigten Ausführungsbei-
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spiel nur eine gewindeformende Schraube darge-
stellt, jedoch können in der Praxis auch zwei oder 
mehrere gewindeformende Schrauben 17 vorgese-
hen sein.

[0025] Fig. 5 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf eine Ausführungsform einer Klemme 2 der bean-
spruchten Art. Am zusätzlichen Abschnitt 5 sind Ver-
bindungsstellen 19 zur Anbringung eines Solarpa-
nels vorhanden. Die Verbindungsstellen 19 sind im 
gezeigten Ausführungsbeispiel durch Bohrungen 
ausgebildet. Zudem besteht die Möglichkeit, im Rah-
men anderer Ausführungsformen, die Verbindungs-
stellen 19 beispielsweise mit Klemm- und/oder Rast- 
und/oder Schnappverbindungen auszugestalten.

[0026] Fig. 6 zeigt einen Kopf 7, 9 einer Klemme 2
der beanspruchten Art, wie er bei einer Ausführungs-
form vorliegen kann. Der Kopf 7, 9 umfasst eine 
Strukturierung 21 die im gezeigten Ausführungsbei-
spiel durch eine rippenartige Struktur ausgebildet ist.

[0027] Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform eines 
Dachs mit lamellenartiger Struktur 17. Die Dachstruk-
tur weist einzelne Profilbahnen 25 auf, die durch La-
mellen 23 voneinander getrennt sind. Abweichend 
vom gezeigten Ausführungsbeispiel können die La-
mellen auch andere Formgebungen aufweisen, um 
die Fixierung der Klemme 2 an der jeweiligen Lamelle 
23 zu optimieren.

[0028] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf 
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es 
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Erster Teil Klemme
2 Klemme
3 Vertiefung
5 Zusätzlicher Abschnitt
7 Kopf erster Teil
9 Kopf zweiter Teil
11 Erhöhung
13 Zweiter Teil Klemme
15 Aufnahmeöffnung
17 Gewindeformende Schraube
19 Verbindungsstelle
21 Kopfstrukturierung
23 Lamelle
25 Profilbahnen
27 Lamellenartige Dachstruktur
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 2001140416 A [0003]
5/13



DE 20 2009 013 691 U1    2010.03.25
Schutzansprüche

1.  Halteklemme (2) zur lösbaren Verankerung 
von Dachzubehör- und/oder Anbauteilen, insbeson-
dere von Kollektoreinrichtungen, Solarpanels o. dgl. 
auf einem Dach mit lamellenartiger Struktur (27), wel-
che Halteklemme (2) im Wesentlichen aus zwei mit-
einander verbindbaren Teilen (1, 13) besteht, wobei 
ein erster Teil (1) und ein zweiter Teil hinsichtlich ihrer 
geometrischen Formen derart ausgebildet sind, dass 
bei Verbindung der beiden Teile (1, 13) miteinander 
eine Aufnahmeöffnung (15) für eine im wesentlichen 
einen vertikalen Längssteg ausbildende Lamelle (23) 
der Dachstruktur ausgebildet ist, und wobei der erste 
Teil der Klemme (1) gegenüber über einen zusätzli-
chen Stützabschnitt (5) verfügt, an dem eine oder 
mehrere Verbindungsstellen (19) zur Anbringung des 
Dachzubehör- bzw. Anbauteils vorgesehen sind.

2.  Halteklemme nach Anspruch 1, wobei der ers-
te Teil der Klemme (1) mit ihrem zusätzlichen Ab-
schnitt (5) durch eine L-Form ausgebildet ist.

3.  Halteklemme nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
der erste Teil und der zweite Teil (1, 13) über mindes-
tens eine gewindeformende Schraube (17) miteinan-
der verbunden sind.

4.  Halteklemme nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei einer der beiden 
Teile (1, 13) eine Erhöhung (11) und der andere Teil 
(1, 13) eine Vertiefung (3) zur Aufnahme der Erhö-
hung (11) aufweist und die Erhöhung (11) und die 
Vertiefung (3) sich in Längsrichtung und parallel zur 
Lamelle (23) erstrecken.

5.  Halteklemme nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei das der Lamelle 
(23) zugewandte freie Ende des ersten und/oder des 
zweiten Teils (1, 13) durch Köpfe (7, 9) mit Strukturie-
rung (21) ausgebildet ist.

6.  Halteklemme nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verbindungs-
stellen zur Anbringung des Solarpanels mit Durch-
brüchen (19) ausgebildet sind, über die mit Schraub-
verbindungen das Solarpanel am zusätzlichen Ab-
schnitt (5) fixiert ist.

7.  Halteklemme nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Material des 
ersten und/oder des zweiten Teils der Klemme Alumi-
nium oder ähnliches Material ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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